
ZUSÄTZLICHE BESTIMMUNGEN & HINWEISE

• Die Reiseleitung von Imbach Reisen offeriert Ihnen pro Tag 1 Maske.

• Desinfektionsmittel gehören für den Eigenbedarf in jeden Rucksack.

• Geben Sie keine Gegenstände wie Wanderkarten, Blumen etc. in der Gruppe herum.

• Teilen Sie weder Trinkflasche noch Essen mit anderen TeilnehmerInnen. 

• Tauschen Sie keine Ausrüstungsgegenstände wie Wanderstöcke untereinander aus.

• Sowohl der Reiseleiter als auch die Gäste melden sich untereinander, wenn diese 

Verhaltensregeln nicht eingehalten werden.

• Sollten Sie während der Reise erkranken und/oder Covid-19-Symptome zeigen, 

informieren Sie bitte unverzüglich Ihre Reiseleitung. Wir sorgen so rasch als möglich für 

eine medizinische Betreuung und Abklärungen, um die weiteren Schritte zu bestimmen.

• Wir empfehlen Ihnen den Download der Swiss Covid App. Die SwissCovid App trägt 

zur Eindämmung des neuen Coronavirus bei. Sie ergänzt das klassische 

Contact Tracing und hilft somit, Übertragungsketten zu stoppen. 

• In allen Twerenbold Bussen gilt zum Schutz unserer Kunden und Mitarbeitenden eine 

Maskenpflicht. 

• In Restaurants, Hotels, Museen, öffentlichen Verkehrsmitteln sowie anderen 

Einrichtungen gelten die jeweiligen Schutzkonzepte vor Ort. 

• Für die Einhaltung dieser Regeln gilt Eigenverantwortung. Imbach Reisen 

als Veranstalter kann dafür nicht haftbar gemacht werden. 

1.5 Meter Abstand halten, 

auch während den 

Wanderungen und bei 

Pausen.

Maskenpflicht: ÖV, Berg- & 

Seilbahnen, Flugzeug und 

wenn Abstandhalten nicht 

möglich ist.

In Taschentuch oder 

Armbeuge husten 

und niesen.

Hände schütteln vermeiden.

Wenn Sie sich krank 

fühlen, annullieren Sie 

die Reise. 

Gründlich und häufig Hände 

waschen.

Liebe Kundinnen und Kunden

Ihre Gesundheit hat oberste Priorität für uns. Gleichzeitig sind wir bestrebt, Ihnen 

das Reiseerlebnis so angenehm wie möglich zu gestalten. Vor diesem Hintergrund bitten  

wir Sie folgende Anweisungen zu befolgen: 

Hygienemassnahmen für 

IMBACH-Wanderungen
Basierend auf den Verhaltens- und Hygieneregeln 

des Bundesamt für Gesundheit BAG
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